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Medienmitte i lung  Weko stellt Marktbeherrschung von Swisscom beim schnellen 
Bitstromzugang fest 
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 Die Weko stellte in einem Gutachten für die Kommunikationskom-
mission (ComCom) fest, dass Swisscom beim schnellen Bitstromzu-
gang über eine markbeherrschende Stellung verfügt. Aufgrund die-
ser Feststel lung verpflichtete die ComCom in ihrem heute bekannt 
gegebenen Entscheid die Swisscom, anderen Fernmeldedienstanbie-
tern den Zugang zum schnellen Bitstrom anzubieten. 
 

Kontaktperson

Dr .  Patr ik Ducrey

031 324 96 78

079 345 01 44

patr ik .ducrey@weko.admin.ch

Dieser Text i st  auf unserer

Websi te zugängl ich

 In ihrem Gutachten vom 3. September 2007 stellte die Wettbe-
werbskommission (Weko) fest, dass Swisscom beim schnellen 
Bitstromzugang eine marktbeherrschende Anbieterin von Fern-
meldediensten ist. Swisscom ist mit ihrem flächendeckenden An-
schlussnetz (letzte Meile) das einzige Unternehmen, welches für 
andere Anbieter schweizweit Vorleistungen für Breitbandinter-
netangebote wie den schnellen Bitstromzugang anbieten kann. 
Andere Fernmeldedienstanbieter sind auf die Vorleistungen von 
Swisscom angewiesen, denn sie verfügen über keine Ausweich-
möglichkeiten. 
 
Die Weko berücksichtigte zusätzlich den indirekten Wettbe-
werbsdruck durch die Kabelnetzbetreiber. Dieser indirekte 
Wettbewerbsdruck ist jedoch nur beschränkt vorhanden, da die 
Kabelnetzbetreiber nur über eine beschränkte Abdeckung ver-
fügen und regional zersplittert sind. Dies zeigt sich auch auf-
grund der Marktentwicklungen im Breitbandinternet. Swisscom 
baut mit der ADSL-Technologie ihre Vorreiterrolle gegenüber 
den Kabelnetzbetreibern zunehmend aus. 
 
Im Rahmen der fernmeldrechtlichen Zugangsverfahren beurteilt 
die Weko die Frage der Marktbeherrschung. Eine Verpflichtung 
zum Angebot des schnellen Bitstromzugangs zu kostenorientier-
ten Preisen besteht gestützt auf das Fernmelderecht nur für 
marktbeherrschende Anbieter. Der schnelle Bitstromzugang ist 
eine Vorleistung für andere Unternehmen zum Anbieten von 
Breitbandinternet. 
 
Die Feststellung der Marktbeherrschung durch die Weko und der 
ergangene Entscheid der ComCom sollten auf dem Breitbandin-
ternetmarkt zu mehr Wettbewerb zwischen den verschiedenen 
Anbietern führen. 



 


